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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.12.2006 

Geschäftszahl 

2006/14/0044 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2003/15/0080 E 30. März 2006 RS 2 

(hier ohne die letzten zwei Sätze) 

Stammrechtssatz 

Für das Verschulden im Sinne von § 9 Abs 1 BAO ist nicht maßgeblich, ob der Geschäftsführer seine Funktion 
tatsächlich ausgeübt hat, sondern ob er als Geschäftsführer bestellt war und ihm daher die Ausübung der 
Funktion oblegen wäre. Der vertretungsbefugte und im Rahmen dieser Vertretungsmacht haftungspflichtige 
Geschäftsführer ist von seiner Verantwortung zur Entrichtung der Abgaben nicht deshalb befreit, weil die 
Geschäftsführung - sei es auf Grund eines eigenen Willensentschlusses des Geschäftsführers, sei es über 
Weisung von Gesellschaftern, sei es auf Grund einer sonstigen Einflussnahme wirtschaftlich die Gesellschaft 
beherrschender Personen - anderen Personen zusteht und der Geschäftsführer dadurch entweder der rechtlichen 
und/oder faktischen Möglichkeit einer ausreichenden und effektiven Kontrolle in der Richtung, ob die jeweils 
fällig werdenden Abgaben zumindest anteilig entrichtet werden, beraubt ist, sich aber gegen die unzulässige 
Beschränkung seiner Geschäftsführung oder zumindest seiner Aufsichts- und Kontrollaufgaben in Bezug auf die 
Entrichtung der Abgaben nicht durch entsprechende gerichtliche Schritte zur Wehr setzt oder von seiner 
Geschäftsführerfunktion zurücktritt, oder die nicht eingeschränkte Kontrollmöglichkeit nicht in ausreichender 
und effektiver Weise wahrnimmt. Dass der Geschäftsführer hinsichtlich der ihm zustehenden Möglichkeiten 
einem Rechtsirrtum unterlegen ist, kann ihn im Hinblick darauf, dass er mit der Übernahme der 
Geschäftsführung auch verhalten war, sich mit den ihm zustehenden Rechten und Pflichten entsprechend 
vertraut zu machen, nicht entschuldigen. Auf den Grund der Übernahme der Geschäftsführerfunktion sowie auf 
allfällige Einflüsse Dritter auf die Geschäftsführung kommt es nicht an (Hinweis E 22. Jänner 2004, 
2003/14/0097; E 19. Jänner 2005, 2001/13/0168; Ritz, BAO3, § 9 Tz 15, Reich-Rohrwig, GmbH-Recht 2/527, 
2/552). 


